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Österreichische Keramische Gesellschaft

ANTRAGSFORMULAR
PRAKTIKUM

	Vor-/Nachname
	


	Forschungseinrichtung
	


	Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse
	

	Mitgliedsnummer
	

	Zeitraum des geplanten Praktikums
	

	Firma / Außeruniversitäre Einrichtung
(Name/Ort/Land)
	

	Praktikumsvorhaben
(max. 1000 Zeichen)
	











	Kostenabschätzung und ‑begründung
	











	Für welche zusätzlichen Förderungen wurde angesucht?
	

	Datum, Unterschrift
	







wird von der Österreichischen Keramischen Gesellschaft ausgefüllt:
	vorläufig genehmigter Kostenzuschuss
	


	
Datum, Unterschrift
	







Erläuterungen:
· Dieses Formular dient dem Ansuchen um Förderung bei der Österreichischen Keramischen Gesellschaft für ein Praktikum in einer Firma oder außeruniversitären Einrichtung. Förderberechtigt sind AuCerS-Mitglieder, die seit mindestens 6 Monaten vor Beginn des Praktikums Mitglied der Österreichischen Keramischen Gesellschaft sind.
· [bookmark: _Hlk212730032]Bitte geben Sie eine möglichst genaue Abschätzung der mit dem geplanten Praktikum verbundenen Kosten an. Aufgrund dieser Abschätzung wird der Vorstand über die maximale Höhe des Zuschusses entscheiden. Für Praktika innerhalb der Europäischen Union werden bis zu 750.- Euro gewährt, für Praktika außerhalb der Europäischen Union bis zu 1200.- Euro. Förderungswürdig sind Reisekosten und Aufenthaltskosten.
· Das Formular muss spätestens drei Wochen vor Beginn des Praktikums dem Vorsitzenden der Österreichischen Keramischen Gesellschaft (k.reichmann@tugraz.at) übermittelt werden.
· Spätestens einen Monat nach Ende des Praktikums muss die Reisekostenabrechnung samt den gescannten Kostenbelegen an den Kassier der Österreichischen Keramischen Gesellschaft (raul.bermejo@unileoben.ac.at) geschickt werden. Die Originalbelege müssen per Post an die Österreichische Keramische Gesellschaft (z.H. Univ. Prof. Dr. Raúl Bermejo), c/o Lehrstuhl für Struktur- und Funktionskeramik, Montanuniversität Leoben, Peter Tunner-Straße 5, 8700 Leoben geschickt werden. Sie werden mit dem Vermerk des Kostenzuschusses durch die AuCerS retourniert.
· [bookmark: _Hlk214979154]Die Höhe des tatsächlichen Zuschusses basiert auf den tatsächlich angefallenen Kosten laut den Belegen und wird nach dem Praktikum und nach Vorlage der Belege ausgezahlt. Sind diese Kosten höher als der vor dem Praktikum genehmigte vorläufige Zuschuss, wird maximal die genehmigte Summe refundiert. Sind die Kosten laut den Belegen niedriger als der vor dem Praktikum genehmigte vorläufige Zuschuss, werden nur die tatsächlich nachgewiesenen Kosten refundiert.
· [bookmark: _Hlk212730430]Alle aus dem Praktikum resultierenden Veröffentlichungen müssen die folgende Danksagung tragen: „[Vorname Name] wurde von der Österreichischen Keramischen Gesellschaft unterstützt“ oder „[Name Surname] was supported by the Austrian Ceramic Society“.
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